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Allgemeine Gemeindedaten für 2026 
Gemeinde Hochdorf – Landkreis Biberach - 

Strukturdaten 
 
 
Gesamtfläche Gemeindegebiet:      2.376,1889 ha 
 
     Teilort Hochdorf   6.736.350 m2 
     Teilort Schweinhausen   9.639.293 m2 
     Teilort Unteressendorf   7.386.246 m2 
 
 
Einwohnerzahlen: 

Nach der Volkszählung am 17.05.1939 1.159 

 13.09.1950 1.466 

 06.06.1961 1.348 

Nach der Fortschreibung Stand 30.06.1970 1.492 

 Stand 30.06.1975 1.611 

 Stand 30.06.1980 1.796 

 Stand 30.06.1990 1.897 

 Stand 30.06.1995 1.981 

 Stand 30.06.2000 2.017 

 Stand 30.06.2009 2.159 

 Stand 30.06.2010 2.149 

 Stand 30.06.2011 - Zensuszahlen 2.143 

 Stand 30.06.2012 2.138 

 Stand 30.06.2013 2.143 

 Stand 30.06.2014 2.174 

 Stand 30.06.2015 2.178 

 Stand 30.06.2016 2.271 

 Stand 30.06.2017 2.314 

 Stand 30.06.2018 2.355 

 Stand 30.06.2019 2.339 

 Stand 30.06.2020 2.370 

 Stand 30.06.2021 2.371 
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 Stand 30.06.2022 2.373 

 Stand 30.06.2022 – Zensuszahlen 2.311 

 Stand 30.06.2023 (neu Zensus) 2.426 (2.373) 

 Stand 30.06.2024 (neu Zensus) 2.443 (2.388) 

 Stand 30.06.2025 2.423 

 

 
 
Die Jahre 2010-2015 wurden in der Tabelle ausgeblendet und ab 2025 wird die neue EW-Zahl gem. Zensus 2022 verwendet. 

 
Kennzahlen für den Finanzausgleich 
 

Bedarfsmesszahl  4.006.332 € 

Steuerkraftmesszahl  3.335.798 € 

Schlüsselzahl   890.508 € 

Verteilschlüssel Umsatzsteuer   0,0001147 

Verteilschlüssel Einkommensteuer  0,0002324 

 
 
Realsteuerkraft 
(Grundsteuer- und Gewerbesteueraufkommen im Verhältnis Einwohner Stichtag 30.06. VJ neu nach 
Zensus)  
 

       

2024 Ist-Aufkommen           1.375.854 €                580 €   je Einw. (2373)  

2025 vorläufig           1.366.046 €                572 €   je Einw. (2388)  

2026 Plan           1.400.000 €                578 €   je Einw. (2423)  
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Haushaltssatzung der Gemeinde  

Hochdorf für das  
Haushaltsjahr 2026 

Auf Grund von §§ 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
18.11.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen. 

 
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 

 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 8.598.758 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -8.726.600 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -127.842 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 132.720 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 132.720 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 4.878 
 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 

 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 8.207.418 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -7.439.955 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

767.463 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 927.220 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -4.036.600 

- 

- 

2.354.600- 

- 

- 

2.354.600 

2.6 
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

-3.109.380 

2.7 
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-2.341.917 
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2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.500.000 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -157.122 

2.10 
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 
1.342.878 

2.11 
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 

Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 
-999.039 

 

§ 2 Kreditermächtigung 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 

 
1 .500 .000,00  EUR 

 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 

künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 

 
             0 ,00 EUR 
 

§ 4 Kassenkredit 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gem. § 89 III GemO festgesetzt auf 
 

1 .500 .000,00  EUR 
 

§ 5 Steuersätze 
 

Die Steuersätze betragen laut der Hebesatzsatzung: 
 
1. für die Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v.H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf     320 v.H. 

der Steuermessbeträge; 

2. für die Gewerbesteuer auf        360 v.H. 

der Steuermessbeträge. 

 
§ 6 Wertgrenze 
 

Gemäß § 4 IV GemHVO wird für Investitionen die örtliche Wertgrenze auf 1.000 € festgelegt. 

Investitionen oberhalb dieser Grenze werden gem. VwV Produkt- und Kontenrahmen Anlage 9.2 

einzeln dargestellt. 

 

 
Hochdorf, den 18.11.2025 
 
 
 
Stefan Jäckle, Bürgermeister 
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 Gemeinde Hochdorf – Landkreis Biberach - 

 
 
 

 

Vorwort des Bürgermeisters zum Haushaltsplan 2026 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, 

liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

 

wer am 7. November 2025 die Schwäbische Zeitung mit den Berichten zu den 

Haushaltsberatungen des Landkreises Biberach gelesen hat, erinnert sich an eine 

Aussage ganz besonders:  

 

„Wir haben eine historisch schlechte Haushaltslage“, erklärte Landrat Mario Glaser. Das 

strukturelle Defizit von über 30 Millionen Euro sei die Folge von Gesetzen des Bundes, 

für die keine ausreichende Finanzierung mitgeliefert wurde. „Der Landkreis muss 

Aufgaben erfüllen, ohne die entsprechenden Mittel zu erhalten“. Diese Worte sind mehr 

als eine Zeitungsmeldung – sie spiegeln die finanziellen Sorgen wider, die nicht nur den 

Landkreis, sondern auch viele Städte und Gemeinden betreffen. 

 

Auch unser sonst wirtschaftlich starker Landkreis Biberach ist von der anhaltenden 

Rezession erfasst. Unternehmen melden Kurzarbeit an, geplante Investitionen werden 

gestoppt oder abgesagt. All diese Faktoren wirken weiter und werden sich in den 

kommenden Jahren in der Finanzlage der Kommunen, auch bei uns in Hochdorf, 

bemerkbar machen. Eine spürbare wirtschaftliche Erholung wird von Regierung und 

Wirtschaftsinstituten für 2026 nicht erwartet. 

 

Um seine Aufgaben weiterhin erfüllen zu können, plant der Landkreis – wie viele andere 

– eine Erhöhung der Kreisumlage. 2024 lag sie noch bei 24,5 Prozent, 2025 schon bei 

26,5 Prozent. Für 2026 strebt der Landkreis 31 Prozent an. In unserer Haushaltsplanung 

haben wir mit 29,5 Prozent kalkuliert, entsprechend dem Vorschlag aus der ersten 

Lesung des Kreishaushalts am 5. November 2025. Dennoch ist klar: Eine solche 
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Erhöhung wird vielen Kommunen finanziell kaum noch Luft zum Atmen lassen. Wenn 

der Landkreis bereits tief in die kommunalen Kassen greift, stellt sich die Frage, auf wen 

am Ende die Gemeinden ausweichen können. 

 

Trotz dieser schwierigen Umstände rechnen wir für das Jahr 2026 – unter 

Berücksichtigung des Sonderergebnisses – noch mit einem ausgeglichenen Haushalt. 

Langfristig jedoch bleibt die Perspektive für viele Kommunen angespannt. Auch das 

Land Baden-Württemberg hat die Lage erkannt und im Oktober ein Hilfspaket 

beschlossen: Rund 8,75 Milliarden Euro aus dem Bundes-Sondervermögen für 

Infrastruktur fließen an die Kommunen, ergänzt durch 550 Millionen Euro zusätzliche 

Unterstützung. Doch diese Hilfe löst die strukturellen Probleme nicht vollständig, sie 

verschafft lediglich etwas Zeit. Wie sich diese „Finanzhilfe“ vor Ort auswirkt bleibt 

abzuwarten. Nach Meinung der Kommunen sollte grundsätzlich das 

Finanzausgleichsgesetz reformiert werden. 

 

Der Gemeindetag Baden‑Württemberg hat es jüngst klar formuliert: „Die Schere 

zwischen der Finanzausstattung und der Erfüllung von Aufgaben geht immer weiter 

auseinander.“ Rund 90 Prozent der Kommunen im Land haben bereits ihre Rücklagen 

weitgehend aufgebraucht. Wenn Kommunen für einen großen Teil der öffentlichen 

Leistungen verantwortlich sind, aber nur einen kleinen Anteil der Steuereinnahmen 

erhalten, dann gerät das System zunehmend unter Druck. 

 

Diese Einschätzung trifft auch auf uns zu: Als Gemeinde sehen wir uns mit gestiegenen 

Anforderungen konfrontiert – bei Kinderbetreuung, Ganztagsangeboten, Infrastruktur- 

und Klimaschutzmaßnahmen. Gleichzeitig sind die Einnahmeperspektiven nicht mehr 

so sicher wie früher. Wir müssen daher mit Weitblick, Augenmaß und Umsicht handeln. 

 

Wie jede Haushaltsplanung ist auch die für 2026 mit Unsicherheiten verbunden. Die 

zugrunde liegenden Zahlen wurden sorgfältig erarbeitet und mit dem Ziel erstellt, die 

Lebensqualität in unserer Gemeinde zu erhalten. Zugleich zeigen die Vorjahre, dass wir 

vieles richtig gemacht haben: Die Haushalte 2020 bis 2023 haben sich besser entwickelt 

als erwartet, Rücklagen konnten aufgebaut werden. Ende dieses Jahres rechnen wir mit 

etwa 3,487 Millionen Euro an liquiden Eigenmitteln. Die Gemeinde wäre damit 

rechnerisch schuldenfrei, wenn bestehende Kredite sofort abgelöst werden könnten. 
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Gleichzeitig blicken wir nach vorne. Bis 2029 planen wir Investitionen von rund 10,684 

Millionen Euro – in Starkregenschutz, Betreuungsplätze, die Flurneuordnung 

Hochgeländ, in Kanalerweiterungen und Sanierungen öffentlicher Gebäude. Die 

Aufnahme in das Landessanierungsprogramm eröffnet für die Ortschaft Schweinhausen 

große Entwicklungschancen und den Zugang zu wichtigen Fördermitteln. Gleichzeitig 

bleibt klar: Auch mit Fördergeldern wird die Umsetzung in den kommenden zehn Jahren 

einen erheblichen finanziellen Kraftakt für die Gemeinde darstellen. Eins ist hierbei auch 

sicher, der Geldmittelzufluss verläuft langsamer als der Investitionsbedarf, sodass neue 

Kredite erforderlich sein werden. Die Umsetzung dieser Projekte ist finanziell und 

personell anspruchsvoll, insbesondere für eine kleine Verwaltung. 

 

Viele Förderprogramme sind derzeit ausgesetzt oder überzeichnet. Deshalb hängt der 

Zeitplan stark von der Verfügbarkeit von Zuschüssen ab. Es wird notwendig sein, 

Projekte zu priorisieren oder zu verschieben. Trotzdem bleiben die wichtigsten 

Vorhaben – etwa der Schutz vor Starkregen – eine Pflicht gegenüber unseren 

Bürgerinnen und Bürgern. 

 

Wie sich die wirtschaftliche Lage entwickeln wird, lässt sich schwer vorhersagen. Doch 

nach jedem Abschwung folgt auch wieder ein Aufschwung. Mit diesem Blick nach vorne, 

mit Zuversicht und Verantwortungsbewusstsein gehen wir unsere Aufgaben an.  

 

Ich freue mich, diese Herausforderungen gemeinsam mit dem Gemeinderat und 

unserem Rathaus-Team anzupacken – für eine lebenswerte und zukunftsorientierte 

Gemeinde Hochdorf. 

 
 
Ihr 
 
 
Stefan Jäckle 
Bürgermeister 
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Vorbericht 
 
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 
 
Nachstehend wird nochmals ein Überblick über die Einführung des Neuen Kommunalen 
Haushalts- und Rechnungswesen gegeben. 
In den 1990er Jahren begann in der öffentlichen Verwaltung ein Reformprozess unter dem 
Schlagwort „Neue Steuerungsmodelle“. Das Ziel sollte sein, das Dienstleistungsunternehmen 
Gemeinde stärker an die Bedürfnisse der örtlichen Gemeinschaft und der Bürger auszurichten 
und vor allem effizienter steuern zu können. Das bisherige kamerale Rechnungswesen ist nicht 
dafür geeignet die notwendigen Grundlagen und Informationen zu liefern. 
 
Die Gemeinde Hochdorf stellte zum 01.01.2020 auf die kommunale Doppik um. Das 
Buchhaltungssystem Newsystem Infoma (kurz Infoma) der Firma axians wurde dafür 
umgestellt und weiter genutzt. 
 
Mit der Umstellung sollen vorrangig folgende Ziele erreicht werden: 
 

1. Der Wechsel des Haushalts- und Rechnungswesens von einer rein 
zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung 

2. die Zuordnung des Ressourcenverbrauchs auf die verschiedenen 
Verwaltungsleistungen (Produkte) 

3. die Steuerung der Verwaltung wird statt durch die herkömmliche Bereitstellung von 
Ausgabeermächtigungen (Input-Steuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die 
kommunalen Dienstleistungen (Output-Steuerung) ersetzt; hierfür erforderlich ist der 
Wechsel der Rechnungsform von der Kameralistik zur doppelten Buchführung 
(Doppik) 

4. die Umsetzung des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit d.h. der 
Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst 
erwirtschaftet werden - Wer bestellt, soll auch bezahlen! Hierbei soll neben der 
Substanzerhaltung auch der Werteverzehr des Vermögens in Form von 
Abschreibungen berücksichtigt werden.  

 
Für die ergebnisorientierte Ausrichtung der Haushaltswirtschaft war eine grundlegende 
Neugestaltung des Haushaltsplans erforderlich. In Baden-Württemberg wurden die 
Grundlagen für das NKHR durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 
22.04.2009 und der neuen Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 geschaffen. Ein 
wichtiger Schritt hierbei war die Einführung eines verbindlichen Kommunalen Produktplans 
Baden-Württemberg sowie eines verbindlichen Kontenplans. Dieser ersetzt die bisherige 
Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die 
Haushaltsstruktur. 
Im Prinzip wird die Trennung des Haushalts in einen Verwaltungshaushalt – jetzt 
Ergebnishaushalt (=laufende Verwaltungstätigkeit) und in einen Vermögenshaushalt – jetzt 
Finanzhaushalt (=Investitionen) beibehalten. 
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Das NKHR stützt sich auf die sog. „Drei-Komponenten-Rechnung“. 
Diese besteht aus den folgenden Elementen: 

➢ Ergebnisrechnung/-planung 

➢ Finanzrechnung/-planung 

➢ Vermögensrechnung (Bilanz) 

 

 

Ergebnishaushalt 
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der 
Ergebnisrechnung abgerechnet. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten 
Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils 
Teilergebnishaushalte zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der 
Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung bilden das Herzstück des NKHR Haushalts. 
Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 
vergleichbar. 
Die Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst. 
Vollständig bedeutet, 

➢ dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die 
bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden 
Belastungen als Aufwand dargestellt werden, sowie 

➢ die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse 
aufgelöst werden. 

Periodengerecht bedeutet, 
➢ dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr 

entscheidet, sondern der Zeitraum in dem der Ressourcenverbrauch durch die 
Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. (z.B. im Dezember im Voraus bezahlte Miete, 
die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand). 
 

  

Kommunale Doppik (3-Komponenten-System)

Doppik

Einzahlungen Auszahlungen AKTIVA PASSIVA Erträge Aufwendungen

Vermögen EK

Überschuss / 

Fehlbetrag

Liquide Mittel
FK

Finanzhaushalt

Finanzrechnung    
= Darstel lung des  

Geldverbrauchs/Geldströme

Vermögensrechnung

 (Bilanz)
 = Darstel lung von Vermögen und Kapita l

Ergebnishaushalt 

Ergebnisrechnung
= Darstel lung des  

Ressourcenverbrauchs

Zunahme/Abnahme

Liquiditätssaldo Ergebnissaldo

aus lfd. Verwaltung
(aus Erträgen/Aufwendungen)

aus Investitionen

aus Finanzierung
(aus Kreditaufnahme/Tilgung)
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Finanzhaushalt 
Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich 
angefallenen Ein- und Auszahlungen nachgewiesen.  
Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten 
Block folgt dann die Investitionstätigkeit. Der dritte Block enthält die Finanzierungstätigkeit 
also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme. Der Finanzhaushalt dient damit der 
Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die 
Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode 
ausweist.  
 
Vermögensrechnung 
Die Aktivseite der Bilanz bildet die Vermögensgegenstände der Gemeinde Hochdorf ab und 
dokumentiert die Kapitalverwendung. Sie zeigt, wie die Mittel eingesetzt werden. Die 
Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und zeigt auf, wie das Vermögen der 
Gemeinde Hochdorf finanziert wurde. 
 
 
Ressourcenverbrauchskonzept  
Das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik beruht im Kern auf Erträgen und 
Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.  
Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen werden im NKHR auch der nicht zahlungswirksame 
Vermögensverzehr (insbesondere die Abschreibungen), die Aufwendungen für die Zuführung 
zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. 

Zuweisungen) abgebildet. 
 

 
 
Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit  
Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hochdorf als auch für die Genehmigungsfähigkeit des 
Haushalts eine wichtige Rolle.  
Die Doppik basiert auf dem Prinzip der Generationsgerechtigkeit. Dieses soll sicherstellen, 
dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben 
ersetzen soll. Die künftigen Generationen sollen nicht belastet werden.  
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Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist 
im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den 
Haushaltsausgleich maßgebend.  
 
Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter 
Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen 
Aufwendungen decken. 
 
Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge ≥ ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt 
werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:  
 
 

 
 

Neben der Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung des 
Sonderergebnisses (z.B. Erlöse aus Vermögensveräußerungen) und von Überschussrücklagen 
können Fehlbeträge maximal in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.  
 
Soweit ein Ausgleich bis dahin nicht erreicht werden kann, ist ein danach verbleibender 
Fehlbetrag mit dem Basiskapital zu verrechnen (vgl. §§ 80 Abs. 2, 3 GemO, 24, 25 GemHVO). 
Spätestens dann kann die Rechtsaufsichtsbehörde die Erstellung eines Konzepts verlangen, 
das strukturelle Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts vorsieht.  
  

Grundsatz: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen 
(einschließlich Fehlbeträgen aus Vorjahren) 

      
1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten 

      
2. Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

(alternativ oder zusätzlich bei der Haushaltsplanung Veranschlagung von globalen Minderaufwand bis zu 1% der 
ordentlichen Aufwendungen) 

      
3. Verwendung der Überschüsse des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus 

Überschüssen des Sonderergebnisses 

      
4. Soweit ein Ausgleich trotzdem nicht erreichbar ist, Vortrag des verbleibenden Fehlbetrags 

Längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre 

      
5. Verrechnung von verbleibenden Fehlbeträgen nach drei Jahren mit dem Basiskapital. Das 

Basiskapital darf nicht negativ werden 
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Politische Steuerung im NKHR 
 
Das Innenministerium hat einen Leitfaden zur kommunalen Steuerung herausgegeben. 
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
im/intern/dateien/pdf/Leitfaden_Kommunale_Steuerung_2016.pdf 

 
Nach außen hin sichtbar ist bei der Umstellung auf das NKHR meist nur der Wechsel des 
Buchhaltungssystem von kameral auf doppisch. Der Haushaltsplan hat sich verändert. 
Der weitaus bedeutendere Teil besteht in der Veränderung der Steuerungsprozesse. 
Es wird nicht mehr hierarchisch überwacht, sondern Verantwortung delegiert. 
 
Steuerung früher: 
Der Erhalt vorhandener Bausubstanz, Aspekte der Nachhaltigkeit und die 
Generationsgerechtigkeit spielten bei der Steuerung keine Rolle. Das Steueraufkommen 
wuchs, die Einwohnerzahlen stiegen und solange das Geld für die laufenden Aufwendungen, 
die geplanten Investitionen und die ordentliche Tilgung ausreichte genügte dies für die 
Haushaltssteuerung. 
 
Die Zeiten haben sich aber verändert. Es gab in den letzten Jahren viele gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Veränderungen, Krisen und unplanbare Ereignisse, die zum Umdenken 
zwingen. (Flüchtlingszahlen, Corona, Kriege und Energieengpässe…) 
 
Steuerung in Zukunft: 
Besonders die Nachhaltigkeit, die Generationsgerechtigkeit sind Orientierungsgrundlagen für 
unsere Finanzwirtschaft. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde soll auf Dauer erhalten bleiben. 
Ziel ist insbesondere eine hohe Effektivität im Verwaltungshandeln und eine 
leistungsorientierte Budgetierung und Steuerung. Dabei sollen von der Politik strategische 
Grundsatzentscheidungen vorgegeben werden, die von der Verwaltung ausgestaltet und 
umgesetzt werden.  
Leitfragen sollten sein: „Was wollen wir erreichen?“ „Welche Wirkung wollen wir erzielen?“ 
Die Verwaltung kann hierbei unterstützen, indem die finanziellen Rahmenbedingungen 
aufgezeigt werden. Gesetzlich festgelegt ist hier ein ausgeglichener Ergebnishaushalt und die 
Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung. Die finanziellen Eckdaten orientieren sich aber 
auch an der mittelfristigen Finanzplanung unter Berücksichtigung gefasster Beschlüsse. 
Ebenso sind die Steuerschätzungen des Landes und Steigerungsraten für Personal- und 
Sachkosten (Tarifabschlüsse, Inflation) zu berücksichtigen. 
Der Gemeinderat erhält regelmäßig einen Bericht über die aktuelle finanzielle Situation der 
Gemeinde. 
 
 
Resümee 
Mit dem NKHR wird unter anderem gewährleistet, dass der tatsachliche Werteverzehr 
sichtbar ist. Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht zu Lasten der 
nachfolgenden Generationen verlagert werden. Somit garantiert das NKHR eine nachhaltige 
Haushaltswirtschaft. 
  

https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/Leitfaden_Kommunale_Steuerung_2016.pdf
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/Leitfaden_Kommunale_Steuerung_2016.pdf
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Der Haushalt im NHKR 
 
Der Haushalt ist im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen eines der 
wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinde Hochdorf. Der Haushalt ist und bleibt das in 
Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale 
Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.  
 
Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert und orientiert sich vor allem am 
Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die 
kommunalen Leistungen (Produkte) der Gemeinde Hochdorf ab und fixiert als 
Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch  
 

 
 
Gesamthaushalt  
Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der 
Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Gemeinde Hochdorf 
und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann 
neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. 
auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet 
werden. 
 
Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die 
Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die 
Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des 
Finanzhaushalts.  
Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und 
Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) 
zusammen.  
 
Teilhaushalte  
Der Gesamthaushalt der Gemeinde Hochdorf wird grundsätzlich organisatorisch unter 
Beibehaltung der Produktorientierung in einzelne Teilhaushalte untergliedert. Die 
Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich 
übersichtlicher machen.  

… …

Der Gesamt-Haushalt ist in mindestens zwei 

Teilhaushalte aufzuteilen. 

Stellen- 

plan

Anlagen:

- Vorbericht

- vorauss. Entwicklung der Liquidität

- Finanzplan inkl. Investitionen

- Zuordnung nach §4(5) GemHVO

- Übersicht Verpflichtungserm.

- Übersicht Rücklagen

- Übersicht Rückstellungen

- Schuldenstandsübersicht 

THH 1 THH 7

Erg- 

HH

Fin- 

HH

Erg- 

HH

Fin- 

HH

THH 2

Erg- 

HH

Fin- 

HH

Haushaltsplan

Gesamthaushalt

Ergebnis- 

haushalt

Finanz- 

haushalt

Haushaltsquerschnitte
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Die Gemeinde Hochdorf hat sich entschieden, den Gesamthaushalt in die folgenden 7 
Teilhaushalte einzuteilen: 

 
Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte  
Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren 
Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der 
Verwaltung erstellt werden. 
§ 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO): „In den Teilhaushalte sind mindestens 
… verbindlich vorgegebene Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte […] 
darzustellen.“ Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem 
Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen 
Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. 
 
Die 7 Teilhaushalte der Gemeinde Hochdorf werden durch Teilergebnishaushalte und 
Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet.  
 
Stellenplan  
Der NKHR-Haushalt enthält einen Stellenplan, der Grundlage für die gesamte 
Personalwirtschaft der Gemeinde Hochdorf ist. Er gibt Auskunft über die im Haushaltsjahr 
erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten 
Arbeitnehmer der Gemeinde.   
 
Anlagen 
Des Weiteren müssen dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigefügt werden: 
- Vorbericht  
- voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 
- Finanzplan inkl. Investitionen 
- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten 
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand von Rücklagen, Rückstellungen und 

Verbindlichkeiten 
 
Haushaltssatzung  
Die Haushaltssatzung ist durch den Gemeinderat der Gemeinde Hochdorf zu verabschieden. 
Sie dient dabei als Rechtsgrundlage zur Durchführung des Haushaltsplans. Die 
Haushaltssatzung muss erlassen werden, da sie dem Haushaltsplan seine interne 
Rechtsverbindlichkeit gibt. 

 

TH
H

 1
 

Innere 
Verwaltung TH

H
 2

 Sicherheit 
und 
Ordnung TH

H
 3

 

Schulen 

TH
H

 4
 Sport, 

Kultur 
und 
Soziales 

TH
H

 5
 Bauen 

und 
Umwelt TH

H
 6

 Wirtschaft 
und 
Tourismus TH

H
 7

 Allgemeine 
Finanz- 
wirtschaft 

 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige 
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung
Aufwands-

entschädigung

Zahl der 
Stellen 
2026

Vorgesehen im
Jahr 2025

Beschäftigt
am 30. Juni

2025

Vermerke
Erläuterungen 

0 0 0
Insgesamt

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch
Beschäftigte

Bezeichnung
Art der Vergütung / 
Besoldungsgruppe

Zahl der 
Stellen 
2026

Vorgesehen im Jahr 
2025

Beschäftigt am 30. 
Juni
2025

Vermerke, Erläuterungen

Verwaltungsauszubildende TVAöD 1,0 1 1

Verwaltungspraktikum gD Anlage 11 LBesGBW 1,0 1 0

Erzieher/in in Ausbildung PiA TVAöD 2,0 2 2

Soz.Päd.Assistent/in in 
Ausbildung (praxisintegriert)

TVAöD 1,0 1 1

Anerkennungspraktikant TVPöD 1,0 1 1

Anpassungslehrgang TVPöD 0,0 0 0

Duales Studium (IU) TVAöD 1,0 1 1
Kindheitspädagogik, Soziale 
Arbeit

Insgesamt 7 7 6

III. FSJler

Bezeichnung
Art der Vergütung / 
Besoldungsgruppe

Zahl der 
Stellen 
2026

Vorgesehen im Jahr 
2025

Beschäftigt am 30. 
Juni
2025

Vermerke, Erläuterungen

FSJler 3 3 2

Insgesamt 3 3 2

524



Anlage 4.3

ursprünglich

€

am 01.01.2025

€

voraussichtl.
am 31.12.25

€

1 KSK BC 6000584269 2018 253.500,00 €        174.844,24 €            161.201,38 €        13.799,21 €      1.765,75 €      147.402,17 €        1,14 30.03.2027 Wasserversorgung

2 DZ-Hyp 3301322800 2014 464.272,00 €        142.443,68 €            108.168,74 €        35.211,91 €      2.486,93 €      72.956,83 €          2,7 30.12.2028 Wasserversorgung

317.287,92 € 269.370,12 €        49.011,12 €      4.252,68 €      220.359,00 €        90,94 €                     

ursprünglich

€

am 01.01.2025

€

voraussichtl.
am 31.12.25

€

3 KFW 2 566 305 2010 400.000,00 €        244.000,00 €            228.000,00 €              16.000,00 € 888,00 €         212.000,00 €        0,40 15.05.2030 Abwasserbeseitigung

4 KFW 4 098 248 2010 65.000,00 €          39.650,00 €             37.050,00 €                  2.600,00 € 144,30 €         34.450,00 €          0,40 15.05.2030 Abwasserbeseitigung

283.650,00 €            265.050,00 €        18.600,00 €      1.032,30 €      246.450,00 €        101,71 €                     

ursprünglich

€

am 01.01.2025

€

voraussichtl.
am 31.12.25

€

5 KSK 6000584252 2019 78.015,26 €          28.292,53 €             26.148,11 €          2.168,82 €        284,22 €         23.979,29 €          1,13 30.03.2027 PV Feuerwehrgerätehaus

6 KFW 5 129 371 2010 90.000,00 €          50.802,00 €             47.466,00 €          3.336,00 €        184,86 €         44.130,00 €          0,40 15.05.2030 PV Anlage Heizzentrale

79.094,53 €             73.614,11 €          5.504,82 €        469,08 €         68.109,29 €          28,11 €                       
Die Zins- und Tilgungsbelastungen werden durch die Einspeisevergütung (20 Jahre) aufgebracht. 
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Übersicht über den Schuldenstand 2026 der Wasserversorgung 

lfd. Nr. Gläubiger Darlehens-
nummer

Jahr der Auf-
nahme

Schuldenstand Tilgung 
2026

€

Zins 
2026

€

voraussichtlicher 
Schuldenstand
am 31.12.2026

€

Zins

%

Zinsbindung 

Verwendungszweck pro Einwohner zum 
31.12.2025

Summe

Übersicht über den Schuldenstand 2026 der Abwasserversorgung 

lfd. Nr. Gläubiger Darlehens-
nummer

Jahr der Auf-
nahme

Schuldenstand
Zinsbindung 

Verwendungszweck 

pro Einwohner zum 
31.12.2025

Summe

pro Einwohner zum 
31.12.2025

Summe

Übersicht über den Schuldenstand 2026 der Photovoltaikanlagen

lfd. Nr. Gläubiger Darlehens-
nummer

Jahr der Auf-
nahme

Schuldenstand Tilgung 
2026

€

Zins 
2026

€

Tilgung 
2026

€

Zins 
2026

€

voraussichtlicher 
Schuldenstand
am 31.12.2026

€

Zins

%

voraussichtlicher 
Schuldenstand
am 31.12.2026

€

Zins

%

Zinsbindung 

Verwendungszweck 



Anlage 4.3

ursprünglich

€

am 01.01.2025

€

voraussichtl.
am 31.12.25

€

7 KSK 6000584283 2017 218.992,00 €        132.247,78 €            120.248,48 €        12.104,12 €      997,96 €         108.144,36 €        0,87 30.03.2027 Nahwärme Hochdorf 

8 DZ-Hyp 3301322802 2013 750.000,00 €        200.402,13 €            144.661,39 €        57.161,75 €      2.988,25 €      87.499,64 €          2,52  30.06.2028 Nahwärme Hochdorf 

332.649,91 €            264.909,87 €        69.265,87 €      3.986,21 €      195.644,00 €        80,74 €                       

ursprünglich

€

am 01.01.2025

€

voraussichtl.
am 31.12.25

€

9 KSK 6000584276 2011 450.000,00 €        352.033,19 €            337.444,95 €        14.740,70 €            3.439,30 € 322.704,25 €        1,04 30.03.2027
Umschuldung KSK zum 
01.01.2018

352.033,19 €            337.444,95 €        14.740,70 €      3.439,30 €      322.704,25 €        133,18 €                     

-  €                    317.287,92 € 269.370,12 €        49.011,12 €      4.252,68 €      220.359,00 €        Wasserversorgung

Zwischensumme Abwasserversorgung -  €                    283.650,00 €            265.050,00 €        18.600,00 €      1.032,30 €      246.450,00 €        Abwasserversorgung

-  €                    79.094,53 €             73.614,11 €          5.504,82 €        469,08 €         68.109,29 €          Photovoltaikanlagen

-  €                    332.649,91 €            264.909,87 €        69.265,87 €      3.986,21 €      195.644,00 €        Nahwärmeversorgung

-  €                    352.033,19 €            337.444,95 €        14.740,70 €      3.439,30 €      322.704,25 €        Sonstige

-  €                    1.364.715,55 € 1.210.389,05 €     157.122,51 €    13.179,57 €    1.053.266,54 €      434,70 €                     

Erläuterungen 
Für die Berechnung der Schulden pro Einwohner wird die STALA Einwohnerstatistik zum 30.06. des Vorjahres herangezogen 2.423                  

Stand: 06.11.2025
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Summe

Gläubiger Jahr der Auf-
nahme

Schuldenstand

Übersicht über den Schuldenstand 2026 der Nahwärme Hochdorf 

lfd. Nr. Gläubiger Darlehens-
nummer

Jahr der Auf-
nahme

Schuldenstand Tilgung 
2026

€

Zins 
2026

€

voraussichtlicher 
Schuldenstand
am 31.12.2026

€

Zins

%
Zinsbindung 

Verwendungszweck pro Einwohner zum 
31.12.2025

Darlehens-
nummer

Übersicht über den Schuldenstand 2026 übrige Aufgaben 

Gesamtsumme

pro Einwohner zum 
31.12.2025

Summe

Zwischensumme Wasserversorgung

Zwischensumme Photovoltaikanlagen

Zwischensumme Nahwärme

Zwischensumme übrige Aufgaben

Tilgung 
2026

€

Zins 
2026

€

voraussichtlicher 
Schuldenstand
am 31.12.2026

€

Zins

%
Zinsbindung 

Verwendungszweck lfd. Nr. 



 

527 
 

Vereinsförderung 2026 
 

Vereine sind in der Gemeinde Hochdorf ein wichtiger Bestandteil des 
Gemeinschaftslebens. Ein lebendiges Vereinsleben fördert das 
Zusammengehörigkeitsgefühl, erweitert das Freizeitangebot und trägt damit zur 
Verbesserung der Lebensqualität unserer Gemeinde bei. Durch die Förderung der 
Vereine und Gruppen soll auch die Selbstverantwortung der Vereine gestärkt 
werden. Ein wirtschaftlicher Umgang mit den gemeindeeigenen Gebäuden und 
Gegenständen sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und 
den Vereinen ist dabei Voraussetzung.  
 

Verein Gesamtbetrag 

VdK Hochdorf 340,00 € 

Musikverein Unteressendorf 1.580,00 € 

Musikverein Schweinhausen 1.375,00 € 

Musikverein Hochdorf  1.620,00 € 

Männerchor Unteressendorf  210,00 € 

Turnverein Essendorf e.V. 630,00 € 

TSV Hochdorf  13.960,00 € 

Narrenzunft Burgwächter Unteressendorf  2.615,00 € 

Lebensqualität Hochdorf  405,00 € 

Obst- und Gartenbauverein  560,00 € 

Angelverein Lindenweiher  75,00 € 

SUMME 23.370,00 € 
 
 

Bei den vorstehenden Beträgen handelt es sich um Direktzahlungen, die sich aus 
einer Jugend- und Erwachsenenkomponente zusammensetzen. 
 
Die Richtlinie über die Förderung von Vereinen in der Gemeinde Hochdorf 
wurden am 12.06.2018 vom Gemeinderat beschlossen und trat zum 01.01.2019 
in Kraft. Die Richtlinien haben den Zweck, eine möglichst gleichmäßige, gerechte 
und transparente Förderung zu erreichen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Jugendarbeit. 
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Wasserversorgung (BgA Produktgruppe 53.30) 
der  

Gemeinde Hochdorf  

 
 
 
 
 
 

Kurzbericht 
 

über die aktuelle Situation und Entwicklungsprognose für die  
Betriebsjahre 2025 und 2026 
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Vorbemerkung:  
Die Wasserversorgung der Gemeinde Hochdorf wird seit jeher als BgA (Betrieb gewerblicher Art) geführt. Gemäß der örtlichen 
Wasserversorgungssatzung darf hierbei kein Gewinn erzielt werden. Die Wasserversorgung dient in erster Linie der Versorgung der Einwohner und 
Tiere mit Trinkwasser im Gemeindegebiet. Auch die Löschwasserversorgung wird dadurch gewährleistet. 
 

Betriebsjahr 2025 
Für das Betriebsjahr 2025 liegen derzeit noch keine endgültigen Verbrauchsdaten vor. Die Zählerstände können bis Anfang des Folgejahres mitgeteilt 
werden und im Anschluss daran erfolgt die Abrechnung dann im Januar/Februar. Es zeichnet sich entsprechend den Zahlen der vergangenen Jahre 
ein Verlust ab (s. Grafiken a. E.). Im Wasserleitungsnetz waren in 2025 Rohrbrüche zu verzeichnen. Die geförderte Wassermenge für das Jahr 2025 
ist derzeit noch nicht bekannt, da sie erst zum Jahresende abgelesen werden kann. 
 
Die Gebühren in 2025 stellten sich wie folgt dar: 
Wassergebühr:   2,11 €/m³ netto (2,26 € brutto) 
Grundgebühr (3-5 m³):  2,42 €/Monat (2,59 € brutto) 
Grundgebühr (7-10 m³):  4,83 €/Monat (5.17 € brutto) 
Bereitstellungsgebühr:  0,03 €/m³ 
 
Anschaffungen bzw. Investitionen im Betriebsjahr 2025: 

- Die Steuerungstechnik wurde in 2024 und 2025 erneuert. Dafür war in 2025 ein Betrag in Höhe von 90.000 € eingeplant. 
Im Betriebsjahr 2025 wurden keine Wasserzähler ausgetauscht. Deren Eichfrist liegt bei sechs Jahren. Entsprechend dem Turnus der Wechsel sind 
2027 die Zähler in Unteressendorf, 2028 die Zähler in Schweinhausen und 2029 die Zähler in Hochdorf fällig. Aktuell sind etwa 20 große und 1100 
normale Patronenzähler verbaut. 
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Betriebsjahr 2026 
Für das Betriebsjahr 2026 wurde eine Veränderung der Gebühren aufgrund der beauftragten Gebührenkalkulation der Kommunal-Beratung Kurz 
GmbH (KBK) geplant. Diese Veränderung tritt mit der neuen Wasserversorgungssatzung zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
Die neuen Gebühren in 202 stellen sich wie folgt dar: 
Wassergebühr:   2,19 €/m³ netto (2,34 € brutto) 
Grundgebühr (3-5 m³):  3,00 €/Monat (3,21 € brutto) 
Grundgebühr (7-10 m³):  6,00 €/Monat (6,42 € brutto) 
Bereitstellungsgebühr:  0,03 €/m³ 
 
Folgende notwendige Anschaffungen bzw. Investitionen sind im Betriebsjahr 2026 geplant: 

- Moriz-Miller-Straße 80.000 €   
 
Grundsätzlich sind die Wasserversorgung und deren Wasserleitungsnetze in Hochdorf in einem guten Zustand. Dennoch liegt weiterhin ein 
Optimierungsbedarf vor – vor allem aufgrund des Sanierungsstaus der letzten Jahre. Die Wasserversorgung auf den aktuellen Stand der Technik zu 
bringen ist von großer Bedeutung. Zu Buche schlagen zusätzlich die jährlichen Wasseruntersuchungen, durchgeführt von der Fa. Eurofins Institut 
Jäger GmbH aus Weingarten. Weitere Kosten entstehen für die Kalkulation der Wassergebühren für das Jahr 2027. 
 
Mit der Betreuung der Wasserversorgung wurde zum 01.01.2021 die Fa. e.wa riss Netze GmbH in Biberach beauftragt.  
 
Nach derzeitigem Stand sind für die vorgenannten Maßnahmen keine Zuschüsse zu erwarten, da die Maßnahmen nach den maßgebenden 
Förderrichtlinien nicht förderfähig sind. Daher sind alle anfallenden Kosten über Gebühren zu finanzieren. Die für die Wasserversorgung 
aufgenommenen Darlehen aus den Jahren 2014 und 2018 sind in der Übersicht über den Schuldenstand aufgeführt. 
 
Für das Betriebsjahr 2026 wird mit einem ordentlichen Ergebnis von rund 198.810 € prognostiziert gerechnet. 
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Allgemeine Daten 
 
Wassergebühr:   2,19 €/m³ netto (2,34 € brutto) 
Grundgebühr (3-5 m³):  3,00 €/Monat  netto (3,21 € brutto) 
Grundgebühr (7-10 m³):  6,00 €/Monat netto (6,42 € brutto) 
Bereitstellungsgebühr:  0,03 €/m³ 
Nitratwert Stand August 2024: 36 mg/l  
Härtegrad Stand August 2024:  20,6 °dH 
(entspricht dem Härtebereich „hart“ nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz 2007) 
 
 
 
 
Hochdorf, den 18.11.2025 
gez. Stefan Jäckle 
 Bürgermeister 
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Nahwärme Hochdorf 
 

Kurzbericht über die aktuelle Situation und Entwicklungsprognose für das Jahr 2025 und 2026 
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Vorbemerkung:  
 
Die Nahwärmeversorgung Hochdorf wird seit Inbetriebnahme als Betrieb gewerblicher Art (BgA) im Haushalt der Gemeinde Hochdorf geführt. 
Betreiber ist die Gemeinde Hochdorf.  
 
Die hierfür erforderliche Energie wird über die Biogasanlage Busenberg der Bioenergie Oberland bezogen. Über eine Gasleitung gelangt das 
produzierte Biogas zu einem in der Heizzentrale der Gemeinde Hochdorf aufgestellten Blockheizkraftwerk (BHKW).  
 
Das BHKW produziert neben Wärme auch Strom, welcher in das Stromnetz der EnBW eingespeist wird.  
 
Ein Hackschnitzelkessel dient zur Spitzenabdeckung und Versorgungssicherheit. Ein Pufferspeicher mit rund 100 m³ Volumen dient als weitere 
Versorgungssicherheit. Das Nahwärmenetz dient derzeit der Versorgung des Ortsteils Hochdorf.  
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Betriebsjahr 2025: 
 
Für das Betriebsjahr 2025 war ein ordentliches Ergebnis mit 74.080 € eingeplant. Nach ersten Hochrechnungen wird dieses voraussichtlich 
eingehalten. 
 
Interessant wird die zukünftige Wirtschaftlichkeit durch den Anschluss des neuen Baugebietes Kreuzäcker II und dem damit verbundenen längeren 
Leitungsnetz. Die Häuser sind entgegen der damaligen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Ingenieurbüros teils als Niedrig- oder sogar Passivhäuser 
gebaut, so dass hier nur sehr wenig Energie abgenommen wird. Die Nahwärme hält aber bis zur Übergabestation ganzjährig die notwendige Wärme 
vor. Gerade wegen der niedrigen Abnahmemengen wird vermutlich ein höherer Wärmeverlust auf der Leitung stattfinden. Wie sich dies längerfristig 
auf die Wirtschaftlichkeit der Nahwärme Hochdorf auswirkt ist abzuwarten und hängt auch vom Nutzerverhalten ab 
 
Der Wärmeverkauf lag 2023 mit rd. 567.145 kWh über dem Jahr 2021. Für das Jahr 2021 war auch eine Steigerung von 371.449 kWh gegenüber 
dem Vorjahr zu verzeichnen. 
 
Derzeit sind etwa 180 HH-Anschlüsse vorhanden. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 11 neue Anschlüsse verbaut. In 2024 war eine Steigerung der 
Wärmeabnahmemengen zu verzeichnen. Für das Jahr 2025 ist noch keine Hochrechnung machbar. Die Abnahme ist stark vom Nutzerverhalten und 
den Wetterbedingungen (milder/strenger Winter) abhängig.  
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Wärmeverkaufsmengen:  
 

 

 

Erläuterung: 

Für die Jahre 2020-2024 stehen noch die Jahresabschlüsse aus und das Jahr 2025 ist noch nicht abgeschlossen. Die Daten sind als vorläufig 
anzusehen. 

Der Wärmeverkauf und die Holztrocknung in kWh wird anhand der Rechnungen der Oberland Service GmbH ermittelt. 

Mittlerweile schreibt auch die Nahwärme seit einigen Jahren positive Zahlen im laufenden Betrieb. Von einer Amortisation unter Einbeziehung der 
Investitionskosten und der anfänglichen negativen Jahrergebnissen von 2010 bis 2019 ist die Nahwärmversorgung noch etwas entfernt. 
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Aufstellung der Einkäufe, Verkäufe, Holztrocknung und Wärmeverluste: 

Jahr  Einkauf Wärme (kWh) Verkauf Wärme Kunden (kWh) Verkauf Wärme 
Holztrocknung (kWh) 

Berechnung 
Netzverlust 

2010 591.020  362.997  0  -38,58 % 
2011 2.254.770  1.486.704  0  -34,06 % 
2012 4.175.810  2.161.137  880.360  -27,16 % 
2013 5.396.730  2.568.692  1.787.920  -19,27 % 
2014 4.968.600  2.183.064  1.819.880  -19,44 % 
2015 5.581.590  2.718.754  1.679.980  -21,19 % 
2016 5.842.260  2.854.600  1.802.160  -20,29 % 
2017 5.706.390  2.923.559  1.379.870  -24,59 % 
2018 5.488.370 2.630.729 1.747.200 -20,23 % 
2019 6.087.390 2.836.479 2.049.150 -19,74 % 
2020 5.401.730 3.207.928 1.363.690 -15,37 % 
2021 6.400.000 3.946.428 1.521.900 -14,55 % 
2022 6.557.120 3.545.631 1.634.100 -21,01 % 
2023 6.540.000 3.718.190 1.470.480 -20,66% 
2024  6.646.732 3.646.732 1.251.640  -26,30 % 
2025 

(Hochrechnung) 
6.195.426 4.613.848 1.613.293 -0,51 % 

 

Anmerkung: Berechnung Netzverlust = Verkäufe: Einkäufe mit Differenz zu 100 
Anmerkung: Hochrechnung ist Verkauf Wärme Kunden/10 Monate *12 Monate = Zahl in der Tabelle (nur Vorauszahlung ohne Jahresabrechnung) 
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Ausblick auf das Betriebsjahr 2026:  
 
Die Gemeinde Hochdorf ist bestrebt, das Nahwärmenetz kontinuierlich auszubauen. Hierzu steht sie auch in gutem Kontakt mit der Energieagentur 
wie auch dem beratenden Ingenieurbüro Ledwig & Partner. Der Ausbau muss aber langfristig auch wirtschaftlich tragbar sein, was die Gemeinde 
derzeit vor große Herausforderungen stellt. Die Hausanschlusskosten sind seit 8 Jahren unverändert, aber die Ausbaukosten sind in dieser Zeit um 
das Doppelte gestiegen, so dass aktuell der Laufmeter Nahwärmeleitung im asphaltierten Bereich deutlich über 1.000 € liegt. Zum Zeitpunkt der 
Kalkulation aus dem Jahr 2015 lag dieser noch bei rd. 450 €. Entsprechende Anpassungen im Förderbereich gab es nur unwesentlich. Die festgelegten 
Pauschalkosten reichen hierbei bei weitem nicht aus, um die Kosten zu decken. Am wirtschaftlichsten wäre eine vollumfängliche Kostenumlegung 
der Hausanschlusskosten. Hier ist abzuwarten, wie sich das Thema Fördermittel entwickelt. 
 
Für die Optimierung des Nahwärmenetzes sind im Haushalt 80.000 € eingeplant. Je nachdem wieviel Anwohner z.B. in der Moriz-Miller-Straße 
anschließen werden, rechnet die Gemeinde mit Einnahmen in Höhe von 40.000 €. 
 
Inzwischen zeigt sich auch die mangelnde Wirtschaftlichkeit durch den Anschluss des neuen Baugebietes Kreuzäcker II. Bei der Übersicht der 
Netzverluste auf Seite 535 ist eindeutig erkennbar, wie sich das neue Baugebiet Kreuzäcker II verbunden mit dem längeren Leitungsnetz nun negativ 
auswirkt. Die Wärmeverluste nehme deutlich -ab Fertigstellung der Bebauung im Jahr 2022- zu. Die Häuser sind entgegen der damaligen 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Ingenieurbüros teils als Niedrig- oder sogar Passivhäuser gebaut, so dass hier nur sehr wenig Energie 
abgenommen wird. Die Nahwärme hält aber bis zur Übergabestation ganzjährig die notwendige Wärme vor. Gerade wegen der niedrigen 
Abnahmemengen findet nun ein deutlicher Wärmeverlust auf den Leitungen statt. Nach Hochrechnung für das Jahr 2025 könnte sich diese Zahl 
jedoch stark nach oben verbessern. 
 
Hochdorf, den 18.11.2025 
gez.  Stefan Jäckle 

Bürgermeister 
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